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III. Rechtsschutzfall 
 
§ 17 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalles   
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versiche-
rungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalles erforderlich, 
kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der 
Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach  
§ 5 Absatz 1 a) und b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsan-
walt aus,  
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;   
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt 
und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechtsan-
waltes notwendig erscheint.  
 
(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht be-
reits selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen 
des Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des 
Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwortlich. 
 
(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch 
geltend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß 
über sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalles zu unterrichten 
sowie Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen.  
 
(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechts-
schutzfall bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versi-
cherungsnehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtli-
chen Interessen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechts-
schutzes bestätigt und entstehen durch solche Maßnahmen 
Kosten, trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer 
Rechtsschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu 
tragen hätte. 
 
(5) Der Versicherungsnehmer hat  
 
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten 
Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage 
zu unterrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen 
Auskünfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu be-
schaffen;  
b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der 
Angelegenheit zu geben; 
 
c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden, 
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln die 
Zustimmung des Versicherers einzuholen;  
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtlichen 
Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtliche Bedeu-
tung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben kann;  
cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten 
oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegenseite ver-
ursachen könnte. 
 
(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegen-
heiten verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versiche-
rungsschutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung be-
hält der Versicherungsnehmer insoweit seinen Versicherungs-
schutz, als die Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des 
Rechtsschutzfalles noch auf die Bemessung der Leistung gehabt 
hat. Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer 
seinen Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung 
nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu 
beeinträchtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer kein erheb-
liches Verschulden trifft. 
 
(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schrift-
lichem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.  
 
(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Er-
stattung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit 
ihrer Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der 
Ansprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer 
dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen ge-
gen die anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungs-

nehmer bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurück-
zuzahlen.  
 
§ 18 Stichentscheid  
(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,  
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-
aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in einem 
groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht  
oder  
b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat,   
ist dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der 
Gründe schriftlich mitzuteilen.  
(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Absatz 1 ver-
neint und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des 
Versicherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen oder noch zu be-
auftragenden Rechtsanwalt auf Kosten des Versicherers veranlas-
sen, diesem gegenüber eine begründete Stellungnahme abzuge-
ben, ob die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in einem ange-
messenen Verhältnis zum angestrebten Erfolg steht und hinrei-
chende Aussicht auf Erfolg verspricht. Die Entscheidung ist für bei-
de Teile bindend, es sei denn, dass sie von der wirklichen Sach- 
und Rechtslage erheblich abweicht.  
(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von 
mindestens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungs-
nehmer vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu un-
terrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit dieser die 
Stellungnahme gemäß Absatz 2 abgeben kann. Kommt der Versi-
cherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom Ver-
sicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz. Der 
Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge 
hinzuweisen. 
 
§ 19 Klagefrist  
Lehnt der Versicherer den Versicherungsschutz ab oder behauptet 
der Versicherungsnehmer, dass die gemäß § 18 Absatz 2 getrofe-
ne Entscheidung des Rechtsanwaltes offenbar von der wirklichen 
Sach- und Rechtslage erheblich abweicht, kann der Versicherungs-
nehmer den Anspruch auf Versicherungsschutz nur innerhalb von 
sechs Monaten gerichtlich geltend machen. Die Frist beginnt erst, 
nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Ableh-
nung des Versicherungsschutzes oder die gemäß § 18 Absatz 2 
getroffene Entscheidung des Rechtsanwaltes schriftlich mitgeteilt 
hat, und zwar unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbun-
denen Rechtsfolge. 
 
§ 20 Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht   
(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versiche-
rer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen 
des Vertrages mitgewirkt, ist auch das Gericht des Ortes zustän-
dig, an dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder 
des Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder - bei 
Fehlen einer gewerblichen Niederlassung - seinen Wohnsitz hatte. 
 
(2) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer kön-
nen bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zustän-
digen Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um 
eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des 
Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen.  
 
(3) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.  
 
IV. Formen des Versicherungsschutzes  
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz  
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in 
seiner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertrags-
abschluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen 
oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-



sehenen und als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeuges zu Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz er-
streckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte 
Fahrer oder berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.  
(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge 
gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils 
Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und 
sonstige Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie Anhänger.  
(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der 
Versicherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein 
bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft 
sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf 
den Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen 
Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sind. 

 
(4) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht(§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Verwaltungs-Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten 
(§ 2 g aa)), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j).  
(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausge-
schlossen werden.  
(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den 
Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Er-
werb von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht 
nur vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn 
diese Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen 
oder nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen 
versehen werden.  
(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechts-
schutzes im Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsneh-
mer auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Ei-
genschaft als  
a) Fahrer jedes Fahrzeuges, das weder ihm gehört noch auf ihn zu- 
gelassen  oder auf seinen Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen ist,   
b) Fahrgast,  
c) Fußgänger und   
d) Radfahrer.  
(8) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeu-
ges nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Feh-
len der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des 
Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versi-
cherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.  
(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs 
Monaten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zuge-
lassen und nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer unbe-
schadet seines Rechtes auf Herabsetzung des Beitrages gemäß § 
11 Absatz 2 die Aufhebung des Versicherungsvertrages mit sofor-
tiger Wirkung verlangen.  
(10) Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder 
fällt es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für 
das Fahrzeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeu-
ges tritt (Folgefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und 
Sachenrecht erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der 
dem tatsächlichen oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeu-
ges zugrunde liegt.  
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeuges ist 
dem Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das 
Folgefahrzeug zu bezeichnen. Unterlässt der Versicherungsneh-
mer die Anzeige oder die Bezeichnung des Folgefahrzeuges, be-
steht Versicherungsschutz nur, wenn die Unterlassung nicht auf 
einem Verschulden des Versicherungsnehmers beruht. Wird das 

Folgefahrzeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahr-eu-
ges erworben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens 
jedoch bis zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeu-
ges ohne zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines 
Fahrzeuges innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines 
Monates nach der Veräußerung des versicherten Fahrzeuges wird 
vermutet, dass es sich um ein Folgefahrzeug handelt. 
 
(11) Durch besondere Vereinbarung kann Verkehrs-Rechtsschutz 
nach den Absätzen 1 und 4 bis 9 als Verkehrs-Rechtsschutz für 
Nichtselbstständige (Familien und Ledige) gemäß folgenden 
Zusatzbestimmungen abgeschlossen werden:  
(a) Versicherungsschutz nach den Absätzen 1, 4 und 7 besteht für 
den Versicherungsnehmer sowie für seinen Lebenspartner (§ 15 
Abs. 2), wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 € -bezogen auf das letzte Kalenderjahr - ausüben.  
(b) Mitversichert sind die minderjährigen Kinder sowie die unver-
heirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft le-
benden volljährigen Kinder. Die volljährigen Kinder sind jedoch 
längstens bis zu dem Zeitpunkt mitversichert, in dem sie erstmalig 
eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür 
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.  
(c) Kein Versicherungsschutz besteht für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, frei-
beruflichen oder sonstigen selbstständigen Tätigkeit, wenn der 
Gesamtumsatz hieraus im letzten Kalenderjahr den Betrag von 
10.000 € übersteigt.  
(d) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte 
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 € im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im 
letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt 
dieser Umstände in einen solchen nach Absatz 1 - für die auf den 
Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge und 
ohne die Beschränkung nach Absatz c) dieser Zusatzbestim-
mungen - um. 
  
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz   
(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein 
genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in 
ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder 
ihr gehört noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit ein-
em Versicherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungs-
schutz besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als 
Fahrgast, Fußgänger und Radfahrer.  
 
(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 
für alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das 
Unternehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung können auch Be-
triebe des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, Fahrschulen und 
Tankstellen für alle Betriebsangehörigen treffen. 
 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Verwaltungs-Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten  
(§ 2 g aa)), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j). 
 
(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande 
auf die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen oder 
auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, 
wandelt sich der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 
Absätze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Motorfahrzeu-
ges zu Lande ist eingeschlossen. 
 
(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeu-



ges nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht kein 
Rechtsschutz. 
 
(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein 
genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis 
mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungs-
nehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb von 
zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der 
Versicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die 
Anzeige später beim Versicherer ein, endet der Versicherungsver-
trag mit Eingang der Anzeige.  
 
§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige  
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und 
seinen Lebenspartner (§ 15 Abs. 2), wenn einer oder beide eine 
gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit 
ausüben,  
a) für den privaten Bereich, 
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nicht selbst- 

ständigen Tätigkeit.  
(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljäh-
rigen Kinder. Die volljährigen Kinder sind jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt mitversichert, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbe-
zogenes Entgelt erhalten.  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz (§2 g bb)) 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k), 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 m).  
(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 können durch beson-
dere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen 
werden.  
(5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.  
(6) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Le-
benspartner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig 
selbstständig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten 
Tätigkeiten mit einem Gesamtumsatz von mehr als 10.000 €  - be-
zogen auf das letzte Kalenderjahr - ausgeübt, wandelt sich der 
Versicherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen 
nach § 25 um. 
 
§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz 
für Firmen und Vereine   
(1) Versicherungsschutz besteht 
 
a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers. Mitversichert sind die vom Versicherungsnehmer be-
schäftigten Personen in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für 
den Versicherungsnehmer; 
 
b) für Vereine sowie deren gesetzliche Vertreter, Angestellte und 
Mitglieder, soweit diese im Rahmen der Aufgaben tätig sind, die 
ihnen gemäß der Satzung obliegen.   
(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 

Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Daten-Rechtsschutz (§ 2 l), 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§2 m). 
 
(3) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers. 
 
(4) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod 
des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versiche-
rungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb ei-
nes Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags ein-
treten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein ge-
nannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen.  
 
§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige  
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und den berufli-
chen Bereich  des Versicherungsnehmers und seines Lebenspart-
ners (§ 15 Abs. 2), wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche 
oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz 
von mehr als 10.000 € - bezogen auf das letzte Kalenderjahr – 
ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der 
Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zu-
sammenhang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätig-
keiten.  
(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, 
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljäh-
rigen Kinder. Die volljährigen Kinder sind jedoch längstens bis zu 
dem Zeitpunkt mitversichert, in dem sie erstmalig eine auf Dauer 
angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungs-
bezogenes Entgelt erhalten.  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
Verwaltungsgerichts-Rechtsschutz  (§ 2 g bb)), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k), 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 m).  
(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 können durch beson-
dere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen 
werden.  
5) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung 
rechtlicher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, 
Leasingnehmer und Fahrer eines Motorfahrzeuges zu Lande, zu 
Wasser oder in der Luft sowie Anhängers.  
(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte 
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 € im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter 
Gesamtumsatz den Betrag von 10.000 €, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach 
§ 23 um. 
§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Nichtselbstständige  
(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen 
Bereich des Versicherungsnehmers und seines Lebenspartners (§ 
15 Abs. 2), wenn diese keine gewerbliche, freiberufliche oder 
sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von 
mehr als 10.000 € - bezogen auf das letzte Kalenderjahr – aus-
üben. 
Kein Versicherungsschutz besteht unabhängig von der Umsatzhö-
he für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammen-
hang mit einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten.   



(2) Mitversichert sind    
a) die minderjährigen Kinder,  
b) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden volljährigen Kinder längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten;  
c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und be-
rechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während der 
Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitversicher-
ten Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder zugelassenen 
oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen verse-
henen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermiet-
fahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahr-
zeugen zu Lande sowie Anhängers.  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k), 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 m).  
(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 können durch beson-
dere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen wer-
den.  
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasing-
nehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.  
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeu-
ges nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Feh-
len der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des 
Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versi-
cherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.  
(7) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte 
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige 
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als 
10.000 € im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt 
deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeiten im 
letzten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 
10.000 €, wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt 
dieser Umstände in einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 
- für die auf den Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf sei-
nen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen 
Fahrzeuge - und § 23 um. Der Versicherungsnehmer kann jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendi-
gung des Versicherungsschutzes nach § 21 verlangen. Verlangt er 
dies später als zwei Monate nach Eintritt der für die Umwandlung 
des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen, endet der 
Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der entsprechen-
den Erklärung des Versicherungsnehmers.  
(8) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lan-
de und kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen 
mitversicherten Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder zu-
gelassen oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass 
der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt 
wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die 
gleichen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsneh-
mer, dessen mitversicherter Lebenspartner und die mitversicherten 
Kinder zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für 
die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsa-
chen dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt 
angezeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst 
ab Eingang der Anzeige. 

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz  
(1) Versicherungsschutz besteht für den beruflichen Bereich des 
Versicherungsnehmers als Inhaber des im Versicherungsschein 
bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes sowie für 
den privaten Bereich und die Ausübung nicht selbstständiger 
Tätigkeiten.  
(2) Mitversichert sind  
a) der Lebenspartner des Versicherungsnehmers (§ 15 Abs. 2),  
b) die minderjährigen Kinder,  
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden volljährigen Kinder längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt 
erhalten;  
d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mitver-
sicherten Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder zugelas-
senen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzei-chen 
versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-
Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten 
Motorfahrzeuges zu Lande sowie Anhängers,  
e) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versi-
cherungsnehmers tätigen und dort wohnhaften Mitinhaber sowie 
deren Lebenspartner (§ 15 Abs. 2) und die minderjährigen Kinder 
dieser Personen,  
f) die im Versicherungsschein genannten, im Betrieb des Versiche-
rungsnehmers wohnhaften Altenteiler sowie deren Lebenspartner 
(§15 Abs. 2) und die minderjährigen Kinder dieser Personen,   
g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschäftigten 
Personen in Ausübung ihrer Tätigkeit für den Betrieb.  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

für land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke, 
Gebäude oder Gebäudeteile 
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f), 
Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i), 
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j), 
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k), 
Daten-Rechtsschutz (§ 2 l),  
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§2 m).  
(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 können durch beson-
dere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen 
werden.  
(5) Soweit es sich nicht um Personenkraft- oder Kombiwagen, 
Krafträder oder land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge 
handelt, besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung recht-
licher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Fahrzeugen.  
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die 
vorgeschriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeu-
ges nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Feh-
len der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des 
Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versi-
cherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten. 
 
§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für 
Selbstständige   
(1) Versicherungsschutz besteht   



a) für die im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit des Versicherungs-
nehmers;   
b) für den Versicherungsnehmer oder eine im Versicherungsschein 
genannte Person auch im privaten Bereich und für die Ausübung 
nicht selbstständiger Tätigkeiten. 
 
(2) Mitversichert sind   
a) der Lebenspartner des Versicherungsnehmers oder der gemäß 
Absatz 1 b) genannten Person (§ 15 Abs. 2),   
b) die minderjährigen Kinder,   
c) die unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartner-
schaft lebenden volljährigen Kinder längstens bis zu dem Zeit-
punkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche 
Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt er-
halten;   
d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und 
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während 
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, die in Absatz 1 
genannte Person, deren mitversicherte Lebenspartner oder deren 
mitversicherte Kinder zugelassenen oder auf ihren Namen mit 
einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem 
Personenkreis als Selbstfahrervermietfahrzeug zum vorübergehen-
den Gebrauch gemieteten Motorfahrzeuges zu Lande sowie 
Anhängers,   
e) die vom Versicherungsnehmer beschäftigten Personen in 
Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für den Versicherungsnehmer.  
(3) Der Versicherungsschutz umfasst:  
 
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a), 
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b), 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 

für im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte 
Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile, 

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d), 
für den privaten Bereich, die Ausübung nicht selbst-
ständiger Tätigkeiten und im Zusammenhang mit der Ei-
genschaft als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und 
Leasingnehmer von Motorfahrzeugen zu Lande sowie 
Anhängern, 

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e), 
Sozialgerichts- Rechtsschutz (§ 2 f), 
Verwaltungs-Rechtsschutz (§ 2 g), 
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h), 
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i),  
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j),  
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und 
Erbrecht (§ 2 k), 
Daten-Rechtsschutz (§ 2 l), 
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§2 m).  
(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 können durch 
besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen 
werden.  
 
(5) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher 
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasing-
nehmer eines Motorfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft. 
 
(6) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalles nicht die 
vorgeschrieben Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeu-
ges nicht berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht 
mit einem Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechts-
schutz nur für diejenigen versicherten Personen, die von dem Feh-
len der Fahrerlaubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des 
Fahrzeuges oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versi-
cherungskennzeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.  
 
(7) Endet der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod 
des Versicherungsnehmers, wird ihm bzw. seinen Erben Versiche-
rungsschutz auch für Rechtsschutzfälle gewährt, die innerhalb 
eines Jahres nach der Beendigung des Versicherungsvertrags ein-
treten und im Zusammenhang mit der im Versicherungsschein ge-
nannten Eigenschaft des Versicherungsnehmers stehen. 
 

§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen 
und Grundstücken   
(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in 
seiner im Versicherungsschein bezeichneten Eigenschaft als 
 
a) Eigentümer,   
b) Vermieter,   
c) Verpächter,   
d) Mieter,   
e) Pächter,  
f)  Nutzungsberechtigter  
 
von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versi-
cherungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnen-
de Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.  
 
(2) Der Versicherungsschutz umfasst: 
 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c), 
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) 
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